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Mag. Robert Heuberger  
Naturparke Kärnten  
AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG  
Abteilung 8 - Umwelt, Energie und Naturschutz  
Werthenaustraße 28  
9500 Villach  
 
 Wien, am 30.06.2025 
 
 
Projekt der Arge Naturerlebnis Kärnten: „Naturerleben für Alle – Umsetzung 

von Barrierefreien Naturerlebnisangeboten“ 

Prüfbericht: Barrierefreier Erlebnisrundweg Weissensee Westufer 

„Farbenspiele der Natur“ 

 

Sehr geehrter Herr Mag. Heuberger, 

 

Der ÖZIV Bundesverband bestätigt hiermit die erfolgreiche Rezertifizierung für das 

Naturerlebnis „Erlebnisrundweg Weissensee Westufer „Farbenspiele der Natur“. 

Eine Überprüfung des Bestandes fand am 03.06.2025. 

 

Bei der Begehung wurde festgestellt, dass ein Teilstück des Erlebnisrundweges – im 

Bereich Techendorf – durch nachträgliche bauliche Maßnahmen nicht mehr barrierefrei 

ist. Die Mindestbreite ist nicht mehr vorhanden. Da dies im Verhältnis zum 

Gesamtweg ein relativ kurzes Teilstück ist und eine geringfügig längere Umleitung 

über öffentliche Straßen möglich ist, kann eine Rezertifizierung trotzdem 

ausgesprochen werden. Die Anlageverhältnisse der Umleitungsstraße sind nicht 

optimal (Straßenabschnitte mit Längsgefälle). Es wird daher dringend geraten das 

Wegstück wieder in den im Jahr 2021 zertifizierten Zustand zu versetzen. 
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Die Infrastruktur ist hiermit berechtigt, das Gütesiegel  

„ÖZIV geprüft“ bis zur nächsten Re-Evaluierung für das  

Naturerlebnis zu führen.  

Eine Re-Evaluierung des Weges findet vor dem 02.06.2028 statt. 

 

Wir bedanken uns für die erfolgreiche Zusammenarbeit und verbleiben mit 

freundlichen Grüßen 

DI Claus Beter 
Bauingenieur – Experte für barrierefreies Bauen ACCESS 
ÖZIV BUNDESVERBAND 
Hauffgasse 3-5/ 3OG 
1110 Wien 
M: +43 (664) 88005509 
claus.beter@oeziv.org  
www.oeziv.org  
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Musskriterien 
Bereich Kriterium Erfüllt:  

- JA/NEIN 

- Nicht 

relevant 

Anreise Die Anreise mit Auto und ggf. mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist möglich.  

JA 

 Ein barrierefreier Parkplatz (Breite min 230cm 
PLUS 120cm Ausstiegsfläche) mit maximal 2% 
Gefälle ist vorhanden. 

JA 

 Der Zugang von der barrierefreien Kfz-Stellfläche 
zum Startpunkt der Infrastruktur (Beginn des 
Weges) bzw. zum Erlebnis (kein Weg an und für 
sich, sondern lediglich barrierefreies Erlebnis) 
muss:  

- gut berollbar sein,  
- darf Steigungen von 10% nicht 

überschreiten (max. 10m zwischen 6% und 
10% Steigung), 

- muss stufen und schwellenlos ausgeführt 
sein (ggf. alternative Umgehbarkeit),  

- muss nach Abwägung aller Möglichkeiten 
möglichst nahe am Beginn des Weges 
liegen. 

JA 

Wegbeschaffenheit Ideal-Gefälle:  
- Es wurde ein Weg gewählt, der möglichst 

+/- 0% Gefälle aufweist.  
- Der Weg weist auf Abschnitten von max. 

100m ein Gefälle von 4% bis 6% auf. 
- Der Weg weist auf Abschnitten von max. 

30m ein Gefälle von 6% bis 10% auf. 
Wird das Maximalgefälle von 10% überschritten, 
wird ein Rollstuhl-Zug-Gerät bereitgestellt.  

JA 

 Überschreitung Idealgefälle:  
Bei deutlicher Überschreitung der Längsgefälle 
kann ein Rollstuhlzuggerät bereitgestellt werden. 

NICHT 
RELEVANT 
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Bereich Kriterium Erfüllt:  
- JA/NEIN 

- Nicht 

relevant 

Informationen zur Verfügbarkeit von 
Rollstuhlzuggeräten werden bereitgestellt.  

 Querneigungen werden weitestgehend 
vermieden und betragen im Idealfall max. 2%.  
Auf kurzen Wegabschnitten sind Querneigungen 
von max. 6% zulässig 

JA 

 Die lichte Wegbreite beträgt jedenfalls min. 
120cm.  
Bei Durchgängen (Tore, Weidegatter u.d.gl.) sind 
Einengungen auf max. 90cm zulässig.  

JA 

 Die Bodenbeschaffenheit weist folgende 
Eigenschaften auf:  

- Unebenheiten der Wegoberfläche werden 
vermieden, bzw. Umgehbarkeit ist 
gegeben.  

- Grober Sand, Kies, Grasflächen, 
verwurzelte Bodenbeläge, versumpftes 
Gelände werden vermieden und eine gute 
Berollbarkeit ist gegeben.  

JA 

 Stufen und Schwellen entlang des Weges 
werden vermieden oder sind jedenfalls 
umgehbar.  

JA 

Informationen und 
Highlights  

Zumindest die wesentlichen Informationen zum 
Weg und zu den Naturerlebnissen können 
barrierefrei bezogen werden. Beispielsweise 
werden Informationen fühlbar aufgearbeitet, sind 
mitteln QR-Code oder d.gl. digital beziehbar.  
Schriftgrößen und Kontraste werden für 
wesentliche Informationen nach den Grundsätzen 
der Barrierefreiheit eingehalten. 

JA 

 Die wesentlichen Highlights des 
Naturerlebnisses sind so gestaltet, dass diese 
auch von Menschen mit unterschiedlichsten 
Behinderungsformen genutzt werden können. Die 

JA 
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Bereich Kriterium Erfüllt:  
- JA/NEIN 

- Nicht 

relevant 

Beurteilung erfolgt nach multisensorischen 
Kriterien (Kombination aus Sehen, Fühlen, 
Schmecken, Riechen, Hören, Tasten) und 
Maßnahmen für Personen im Rollstuhl (insb. 
Annäherbarkeit und Greifhöhen).  

Sanitäranlagen Stehen Besucher*innen der Infrastruktur 
Sanitäranlagen zur Verfügung, sind auch 
barrierefreie Sanitäranlagen für Menschen mit 
Behinderungen bereitgestellt.  

JA 

 Sanitäranlagen in den öffentlichen Bereichen: 
Den Gästen steht eine allgemeine barrierefreie 
Sanitäranlage wie folgt zur Verfügung:  

- Lichte Breite Zugang ≥ 80cm 
- Raumabmessungen ≥ 165 cm x 215 cm  

ODER WENN ABWEICHEND: 
- Zumindest Wendekreis 150 cm gegeben 

(in Ortho-Ansicht: Wenn der Waschtisch 
unterfahrbar, können 20cm gemessen von 
der Vorderkante dem Wendekreis 
hinzugerechnet werden)  

- Seitliche Anfahrbarkeit WC-Sitz ≥ 90cm  
- Beidseitig horizontale Haltegriffe bei WC-

Sitz zwischen 75cm und 85 cm über FBOK 
- Waschtisch/Handwaschbecken 

unterfahrbar (70cm FBOK-WTUK 
gemessen von WTVK)  

- Zumindest horizontale Haltegriffe 
(Duschplatz und WC) 

- Waschtisch auf FBOK 70cm und SWOK 
20cm unterfahrbar.  

JA 

Sitz- und 
Ruhemöglichkeiten 

Die Infrastruktur bietet in regelmäßigen 
Abständen barrierefreie Sitz- und 
Rastmöglichkeiten.  

JA 
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Bereich Kriterium Erfüllt:  
- JA/NEIN 

- Nicht 

relevant 

Der Abstand der Sitz- und Rastmöglichkeiten ist 
im Wesentlichen abhängig von den 
Wegbeschaffenheiten (insbesondere Steigung 
und Bodenbeschaffenheit). 

 


